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ISBN 3-412-12402-8, EUR 34,90. -Bis auf wenige Ausnahmen (Huck, Meyer) 
kommen hier Vortrige zum Abdruck, die 1998 im Rahmen des 5. Arbei,. 
gesprächsdes DFG.schwerpunktprogramms .Die Entstehung des öffentlichen 
Stnfrecha" gehalten wurde~ Detlef LIEBS, öffentliches und Privatstrafrecht in 
der römischen Kaiserzeit (S. 11-25), betont in seiner quellen1eichen Studie, daß 
die .leichte Kriminolität" während det gesamten Kaiserzeit priwttechtlich 
geahndet wurde und Jrutcht im 4. Jh. eine gerade auch von christlichen Kaisern 
und name11tlich von Konstantin vorangetriebene Brutolisierung des Strafrechts 
2us. - Gerh>rd DILCHER, Fehde, Unrechtsausgleich und Strafe im älteren 
!.ngobardischen RechL Eine Skizze (S. 27 -45), ubeitet die Bemühungen des 
1211gob.rdischen Köni&twns heraus, die Fehde zwecks :allgemeiner Pazifizierung 
einzudämmen, indt:m das KompositioDensyste.m attraktiver gestaltet wurde. 
AnsollSten finden sieh im J.ngobardischen Recht keine Spur des von der 
älteren Lehre postulierten ..Ugemeinen Volksfri.edens", sondern lediglich einige 
ols element>te Gemeininteressen eingeschäate und durch Sondemieden ge­
schützte Tatbestände. - Jürgen WEITZEI., Das Majestiiuverbrechen zwischen 
römischerSpätu1tike und fränkischem Mittelalter (S. 47-83): Die Untersuchung 
det Quellensprache ergibt, <Wl ttotz offenkundiger Überaabmen oder zu­
mindest Übereinstimmungen in der Sache (vor allem) die Volksrechte den 
Begriff des crimen laesae Jrutiestatis vermeiden, offenbu g2BZ bewußL W. 
wendet sich gegea die u. a. von St. Esders vertretene Gleichsetzung von crimen 
Jrutiestatis mit infideliw (..im AnsatZ verfehlt", S. 70) und schlig< vor, den 
Wechsel in der Terminologie anders zu erklären: Römische Juristen hätten im 
Dienste germanischer Könige .die Ungeheuerlichkeiten" des in der Spätantike 
.verkommenen crimen m>iestatis" ilbervrunden (S. 75) und .erst im christlich­
feudalen Milieu" hohe die fidelitao-Konzeption .prägende Kr>ft" gewonnen. -
Haral.tl SIEMS, Die Lehre von der Heimlichkeit des Diebstahls. Zugleich eine 
Untersuchung zu Raub und Diebstahl im gelebnen Recht (S. 8S-152): Daß die 
Heintlichkeit des Diebstahls den die Offenheit liebenden Germ211en :ak beson­
ders verwerflich, der R•ub demgegenilber ols .ein ehrliches Gewilltverbrechen 
wie Notzucht, Frauenraub oder Totschlag" (S. 88) erschienen sei, hnn man in 
vielen noeh heute gern benutzlen H211dbiichern der Deutschen Rechugesehich­
te lesen. Die weit ausgreifende (Legisten, Kanonisten und Moraltheologen, 
neuzeitliche Be...beiter des ius civile u. a.) Srudie von Siems erpbt erw.s 21lde­
res: Im Bereich des gelehrten Recht$ ist von einem deutschrechtliehen Dieb­
stahlsbeg.-i!U keine Spur zu entdecken, er ist eine nicht gerade voa W. E. Wilda 
erdachte, •her doeh wesendich durch ihn vermittelte Erfindung des frühen 
19. Jh. - H211S Mutin W!!KMANN, Hoheitliche Strafbestimmungen als In­
strument fränkischer Eroberung.- und Missionspolitik (S.15~174), behandelt 
die C.pitulatio de putibus Saxoni:oe (MGH Capit. I Nr. 26 S. 68-70) von 
(w.hrscheinlieh) 782, erlassen in einer geschiehtliehen Sirurarion, die Ku! dem 
Großen eine .sicher nicht unwillkommene Gel.genheit zur Ausweitung hoheit­
liehen Strafens• (S. 170) geboten h>be. - Georg W. OESTERDIEKHOPP, Ordale 
und Erfolg.-baltung im Liehte des strukturgenetischen Ansatzes (S. 175-189), 
stellt fest, daß .der klassische physiko-theologische Erklärungeansatz ... ilber 
eine zu geringe Problemadäquanz (verfilgt)", enl$chieden angemessener sei der 


